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bis zum zweiten Grade verschwägert ist, auch 
wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft 
begründet ist, nicht mehr besteht.

II. in Strafsachen:
1. wenn er selbst durch die strafbare Handlung ver

letzt ist;
2. wenn er der Ehegatte des Beschuldigten oder Ver

letzten ist oder gewesen ist;
3. wenn er mit dem Beschuldigten oder Verletzten 

in dem vorstehend unter Nr. I 3 bezeichneten 
Verwandtschafts- oder Schwägerschaftsverhält
nisse steht.

Dreizehnter Titel

Rechtshilfe
Pflicht der Gerichte.

§ 156
Die Gerichte haben sich in bürgerlichen Rechtsstreitig

keiten und in Strafsachen Rechtshilfe zu leisten.

Rechtshilfegericht.
§ 157

Das Ersuchen um Rechtshilfe ist an das Amtsgericht zu 
richten, in dessen Bezirk die Amtshandlung vorgenommen 
werden soll.

Ablehnung.
§ 158

(1) Das Ersuchen darf nicht abgelehnt werden.
(2) Das Ersuchen eines nicht im Instanzenzuge Vor

gesetzten Gerichts ist jedoch abzulehnen, wenn dem er
suchten Gerichte die örtliche Zuständigkeit mangelt oder 
die vorzunehmende Handlung nach dem Rechte des er
suchten Gerichts verboten ist.
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